
KreisJugendMusikschule   Stade e.V. 
 

Informationen zur Instrumentenleihe 
 
Preise und Leihdauer: 
1 Jahr mtl. ä  9,10 (2. Jahr mtl. ä  14,20 3. Jahr mtl. ä  24,50) - la ngstens fur die 
Dauer der Zugehorigkeit zur Kreisjugendmusikschule Stade e.V. Ü   
Die Miete bezieht sich auf jeden Kalendermonat und ist mit der monatlichen Rate 
der Unterrichtsgebuhr fa llig. 
 
Weitergabe an Dritte: 
Das gemietete Instrument darf nur zum U ben, im Unterricht und bei 
Veranstaltungen der KJM genutzt werden. Ein Weitergeben oder Verleihen an Dritte 
ist ausgeschlossen. 

 
Behandlung und Verwendung des Instruments:  
Das Musikinstrument einschl. des Zubehors sind sorgsam zu behandeln und sta ndig 
zu pflegen und zu reinigen. Verschlei„teile, z.B. Saiten, sind regelma „ig in 
Absprache mit der Lehrkraft auf Kosten des Mieters zu ersetzen. Auftretende 
Scha den mussen der KJM schriftlich gemeldet werden und konnen nur durch eine 
von der KJM beauftragte Instrumentenwerkstatt behoben werden. Sollte an dem 
Instrument wiederholt ein Schaden entstehen, den der Mieter zu vertreten  hat, so 
erfolgt keine Ausleihe mehr. 
 
Ru ckgabe des Leihinstruments:  
Bei Beendigung des Mietverha ltnisses ist das Musikinstrument einschlie„lich des 
Zubehors sofort an die Kreisjugendmusikschule zuruckgegeben. 
 
Beschadigungen und Mangel:  
Werden bei der Ruckgabe Ma ngel, Bescha digungen oder dergleichen an dem 
Instrument oder dem Zubehor festgestellt, verfahren wir wie ebenso wie in dem 
Absatz “Behandlung und Verwendung des Instruments� beschrieben. Zur 
Beurteilung des einwandfreien Zustandes des Musikinstrumentes einschl. des 
Zubehors genugt eine Begutachtung durch den Leiter der KJM Stade. 
 
Sollten Sie ein Leihinstrument wunschen, kreuzen Sie dies bitte auf dem 
Anmeldeformular einfach an.  
 
Bei weitergehenden Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Verwaltung 
(04141/3814) oder Mail info@kjm-stade.de. 
 
 


